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SONDERVERÖFFENTLICHUNG

Wahlbekanntmachung
1.

Am 26. September 2021 findet 
die Wahl zum 20. Deutschen 
Bundestag statt. 
Die Wahl dauert von 8.00 bis 
18.00 Uhr.

2.
Die Stadt Oschatz ist in 19 allge-
meine Wahlbezirke eingeteilt. In 
den Wahlbenachrichtigungen, 
die den Wahlberechtigten in der 
Zeit vom 23.08. bis 05.09.2021 
übersandt worden sind, sind der 
Wahlbezirk und der Wahlraum 
angegeben, in dem der Wahlbe-
rechtigte zu wählen hat.

Die Briefwahlvorstände treten 
am Wahltag zur Durchführung 
der Zulassungsprüfung um           
15 Uhr und zur anschließenden 
Ermittlung des Briefwahlergeb-
nisses (ab 18 Uhr) im Ratssaal 
und Zimmer 216 des Rathauses, 
Neumarkt 1, 04758 Oschatz zu-
sammen.

3.
Jeder Wahlberechtigte kann nur 
in dem Wahlraum des Wahlbe-
zirkes wählen, in dessen Wähler-
verzeichnis er eingetragen ist. 
Die Wähler haben die Wahlbe-
nachrichtigung und ihren Per-
sonalausweis oder Reisepass 
zur Wahl mitzubringen. Die 
Wahlbenachrichtigung soll bei 
der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichen 
Stimmzetteln. Jeder Wähler 
erhält bei Betreten des Wahlrau-
mes einen Stimmzettel ausge-
händigt. Jeder Wähler hat eine 
Erststimme und eine Zweit-
stimme.

Der Stimmzettel enthält je-
weils unter fortlaufender Num-
mer
a) für die Wahl im Wahlkreis in 
schwarzem Druck die Namen 
der Bewerber der zugelassenen 
Kreiswahlvorschläge unter An-
gabe der Partei, sofern sie eine 

Kurzbezeichnung verwendet, 
auch dieser, bei anderen Kreis-
wahlvorschlägen außerdem des 
Kennworts und rechts von dem 
Namen jedes Bewerbers einen 
Kreis für die Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landes-
listen in blauem Druck die Be-
zeichnung der Parteien, sofern 
sie eine Kurzbezeichnung ver-
wenden, auch dieser, und je-
weils die Namen der ersten fünf 
Bewerber der zugelassenen Lan-
deslisten und links von der Par-
teibezeichnung einen Kreis für 
die Kennzeichnung.

Der Wähler gibt seine Erststim-
me in der Weise ab, dass er auf 
dem linken Teil des Stimmzettels 
(Schwarzdruck) durch ein in 
einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welchem Be-
werber sie gelten soll, und seine 
Zweitstimme in der Weise, 

dass er auf dem rechten Teil des 
Stimmzettels (Blaudruck) durch 
ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise 
eindeutig kenntlich macht, wel-
cher Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wäh-
ler in einer Wahlkabine des 
Wahlraumes oder in einem be-
sonderen Nebenraum gekenn-
zeichnet und in der Weise gefal-
tet werden, dass seine Stimmab-
gabe nicht erkennbar ist. 

In der Wahlkabine darf nicht 
fotografiert oder gefilmt werden.

4.
Die Wahlhandlung sowie die im 
Anschluss an die Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Fest-
stellung des Wahlergebnisses im 
Wahlbezirk sind öffentlich. Je-
dermann hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist.

5.
Wähler, die einen Wahlschein 
haben, können an der Wahl im 
Wahlkreis, in dem der Wahl-
schein ausgestellt ist, a) durch 
Stimmabgabe in einem be-
liebigen Wahlbezirk dieses 
Wahlkreises oder b) durch Brief-
wahl teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, 
muss sich von der Gemeindebe-
hörde einen amtlichen Stimmzet-
tel, einen amtlichen Stimmzettel-
umschlag sowie einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag beschaffen 
und seinen Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen 
Stimmzettelumschlag) und dem 
unterschriebenen Wahlschein so 
rechtzeitig der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen 
Stelle zuleiten, dass er dort spä-
testens am Wahltage bis 18.00 
Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann 
auch bei der angegebenen Stelle 
abgegeben werden.

6.
Jeder Wahlberechtigte kann sein 
Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben. Eine Aus-
übung des Wahlrechts durch 
einen Vertreter anstelle des 
Wahlberechtigten ist unzulässig 
(§ 14 Absatz 4 des Bundeswahl-
gesetzes).

Ein Wahlberechtigter, der des 
Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abga-
be seiner Stimme gehindert ist, 
kann sich hierzu der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. Die 
Hilfeleistung ist auf technische 
Hilfe bei der Kundgabe einer 
vom Wahlberechtigten selbst 
getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. 
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, 
die unter missbräuchlicher Ein-
flussnahme erfolgt, die selbstbe-
stimmte Willensbildung oder 
Entscheidung des Wahlberech-
tigten ersetzt oder verändert 

oder wenn ein Interessenkon-
flikt der Hilfsperson besteht (§ 
14 Absatz 5 des Bundeswahlge-
setzes).

Wer unbefugt wählt oder sonst 
ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Er-
gebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft. 

Unbefugt wählt auch, wer im 
Rahmen zulässiger Assistenz 
entgegen der Wahlentschei-
dung des Wahlberechtigten 
oder ohne eine geäußerte Wahl-
entscheidung des Wahlberech-
tigten eine Stimme abgibt. Der 
Versuch ist strafbar (§ 107a Ab-
satz 1 und 3 des Strafgesetzbu-
ches).

Oschatz, den 31.08.2021

i.V. Bringewald
Beigeordneter

Stadt forstet auf
Waldflächen am Kuhberg verjüngt

Traubeneichen, Linden und Vo-
gelkirschen hat die Stadt 
Oschatz am Kuhberg zwischen 
der Allee 13 und dem Butterweg 
gepflanzt, um die städtischen 
Waldflächen für die Zukunft vor-
zubereiten. 

Nachdem Sturm Friederike 
den Lärchenbestand beschädigt 
hatte, fielen die Kiefern im ver-
gangenen Jahr der Trockenheit 
und folglich der Käferplage zum 
Opfer. „Unser langfristiges Ziel 
ist es, die ehemaligen Nadel-
holzflächen mit standortgerech-

ten Laubbäume zu bepflanzen“, 
erläutert Revierförster Olaf Zetz-
sche. Auf den beiden Flächen 
rechts und links des Weges 
wachsen nun neben den ge-
pflanzten Eichen, Linden und 
Vogelkirschen auch Roteichen- 
und Ahornsämlinge, die von 
selbst aufgegangen sind. Um die 
jungen Bäume vor Wildverbiss 
zu schützen, wurden hunderte 
Meter Wildschutzzaun ge-
baut.Welche Böden in Zukunft 
zu welchen Baumarten passen 
werden, ist eine Frage, welche 

viele Fachleute umtreibt. „Aber 
auch so stabile Bäume wie 
Eichen oder Hainbuchen haben 
mit Schädlingen und fehlenden 
Niederschlägen zu kämpfen“, 
erläutert Revierleiter Olaf Zetz-
sche. „Daher bleibt ein gesun-
der Wald eine große Herausfor-
derung.“ Die Stadt Oschatz in-
vestiert in diesem Jahr 20.000 
Euro in die Aufforstung, im ver-
gangenen Jahr waren es im 
Stadtwald, entlang der Allee 13 
sogar 30.000 Euro. Die Auffors-
tungsmaßnahmen wurden in 

Höhe von 75% der Gesamtsum-
me aus dem Europäischen Land-
wirtschaftsfond für die Entwick-
lung des ländlichen Raumes ge-
fördert. Die Fördergrundlage ist 
die Richtlinie des Sächsischen 
Staatsministeriums für Umwelt 
und Landwirtschaft zur Förde-
rung der naturnahen Waldbe-
wirtschaftung, forstwirtschaftli-
cher Zusammenschlüsse und der 
Erstaufforstung im Freistaat 
Sachsen (Förderrichtlinie Wald- 
und Forstwirtschaft – RL WuF 
2014).

Revierförster Olaf Zetzsche begutachtet mit Hildrun Berger vom Stadtbauamt die jungen Bäume. Foto: Anja Seidel

Bekanntmachungen

Bekanntmachung des Staatsbetriebs Sachsenforst 
zum Vorhaben
Die laufende Aktualisierung 
der Waldbiotopkartierung ge-
hört gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 10 
SächsWaldG zu den Aufgaben 
und Zuständigkeiten der Forst-
behörden. 

Für die im Jahr 2021 durch-
zuführende „Aktualisierung 
der Waldbiotopkartierung im 
Privatwald in Sachsen“ hat der 
Staatsbetrieb Sachsenforst im 
Bereich des Forstbezirkes Leip-

zig das Ingenieurbüro Voigt 
mit den Untersuchungen be-
auftragt. Die Mitarbeiter des 
Büros werden die zu untersu-
chenden Flächen in der Stadt 
Oschatz im Sinne des § 40 Abs. 
6 SächsWaldG und § 37 Abs. 2 
SächsNatSchG von Juli bis Ok-
tober 2021 begehen. 

Wir bitten die betroffenen 
Eigentümer und Nutzer um 
Verständnis. Im Forstbezirk 

Leipzig kann Ihnen die Sachbe-
arbeiterin für Waldökologie 
und Naturschutz (SB WÖNS), 
Annett Höber, Tel.: 0341 
86080-35, weitere Informatio-
nen geben bzw. Auskunft da-
rüber erteilen, ob ihr Flurstück 
von den Begehungen berührt 
ist.

Gez. Andreas Padberg
Leiter Forstbezirk Leipzig

Schulanmeldung
für das Schuljahr 2022/2023
Nach der Verordnung des 
Sächsischen Staatsministe-
riums für Kultus über Grund-
schulen im Freistaat Sachsen 
sind die Kinder, die in der Zeit 
vom

01.07.2016 bis zum 
30.06.2016

geboren sind, durch die Erzie-
hungsberechtigten bei der 
Grundschule ihres Schulbezir-
kes anzumelden. Die Anmel-
dung an den Grundschulen der 
Stadt Oschatz findet

Mittwoch, den 
08.09.2021 von 8.00 bis 

17.00 Uhr und
Freitag, den 10.09.2021 
von 8.00 bis 13.00 Uhr

im Sekretariat der entspre-
chenden Grundschule statt. 
Alle Eltern werden gebeten ihr 
Kind in ihrem entsprechenden 
Schulbezirk anzumelden:

Grundschule Zum Bücher-
wurm, Bahnhofstraße 3, 

04758 Oschatz
Grundschule Collmblick, 

Zur Krone 51, 04758 Oschatz
Magister-Hering Grund-
schule, Fröbelweg 2, 

04758 Oschatz

Zur Anmeldung ist die Geburts-
urkunde vorzulegen. Ebenfalls 
vorzulegen ist der Nachweis 
über die Masern Schutzimp-
fung die ab März 2020 gesetz-
lich vorgeschrieben ist.

Der Schule ist außerdem eine 
Entscheidung zur Teilnahme 
des Kindes am Ethik- oder Reli-
gionsunterricht mitzuteilen.

Wir weisen Sie darauf hin, dass 
die Schulanmeldung nur 
rechtskräftig wird, wenn alle 
Sorgeberechtigten diese 
unterzeichnet haben. Sollte ein 
Sorgeberechtigter verhindert 
sein, ist die Anmeldung mit 
Vorlage der Vollmacht und 
Ausweiskopie des verhinder-
ten Sorgeberechtigten mög-
lich. Im Fall des alleinigen Sor-
genrechts eines Elternteiles ist 
dieser Umstand nachzuweisen 
(Sorgerechtsbescheinigung, 
Negativbescheinigung vom Ju-
gendamt). Bei Abweichungen 
von der allgemeinen Sorge-
rechtsregelung ist bei der An-
meldung eine Sorge- und Um-
gangsrechtsentscheidung vor-
zulegen.

Kinder, die in der Zeit vom 
01.07.2016 bis 30.09.2016 
geboren sind, können ebenso 
angemeldet werden.

Oschatz, den 25.06.2021

gez. Lösch
Leiterin Sozial- und 
OrdnungsamtFoto: Didgeman/Pixabay.com
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Die aktuelle Entwicklung erlaubt 
die Aufhebung dieser Beschrän-
kungen, daher kann die öffentli-
che Auslage wie folgt durchge-
führt werden.

Sie erfolgt vom
13.09.2021 bis 

einschließlich 15.10.2021 

während der Dienststunden

Montag und Dienstag
9–12 Uhr und
13–15.30 Uhr

Donnerstag
9–12 Uhr und
13–17 Uhr

Freitag 9–12 Uhr

im Stadtbauamt der Stadtver-

waltung Oschatz, Neumarkt 1, 
öffentlich zu jedermanns Ein-
sicht. Gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
kann während der Auslage kön-
nen von jedermann Bedenken 
und Anregungen zu den geän-
derten und ergänzten Teilen im 
Planentwurf, der Begründung 
und den Hinweisen schriftlich 
oder zur Niederschrift vorge-
bracht werden.

Über die Bedenken und Anre-
gungen entscheidet der Stadtrat 
in öffentlicher Sitzung. Verspä-
tet abgegebene Stellungnah-
men bleiben bei der Beschluss-
fassung über den Bebauungs-
plan gemäß § 4a Abs. 6 BauGB 
unberücksichtigt.

gez. Andreas Kretschmar
Oberbürgermeister

Bekanntmachung des Beschlusses Nr. 2021 – 056 
des Stadtrates der Großen Kreisstadt Oschatz 
über die erneute Billigung und öffentliche Auslage des Bebauungsplanentwurfes 
„Einfamilienhausstandort Altoschatz Neubauernsiedlung“ 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Der Stadtrat der Stadt Oschatz 
hat in seiner Sitzung am 
21.07.2021, den nach Abwä-
gung geänderten Entwurf des 
Bebauungsplanes „Einfamilien-
hausstandort Altoschatz Neu-
bauernsiedlung“ gebilligt und 
zur Auslage beschlossen. 

Der Stadtrat hat weiterhin be-
schlossen, dass das Planverfah-
ren nach § 13 b BauGB ohne 
Durchführung einer Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
fortgeführt wird.Am 28. Mai 
2021 hat der Bundesrat den 
Bundestagsbeschluss des Geset-
zes zur Mobilisierung von Bau-
land gebilligt. Das Gesetz ist 
nachdem der Bundespräsident 
es unterzeichnet hat und es im 
Bundesgesetzblatt am 
14.06.2021 in Kraft getreten. 
Damit wurde der bereits be-
stehende § 13 b verlängert. Da 
dieser bisher zum 31.12.2021 
auslaufen sollte und nicht ein-
deutig klar war, ob seine Laufzeit 
verlängert wird, wurde bisher 
auf dieses Verfahren verzichtet. 
Nach Bekanntmachung besteht 
nun Planungssicherheit, dass 
das Verfahren zeitlich bis zum 
Ablauf der Verlängerung abge-
schlossen werden kann. Daher 
soll das Verfahren nach § 13 b 
weitergeführt werden.

Die wesentlichen Änderungen 
umfassen folgende Punkte:
3 Das Planverfahren wird nach § 
13 b weitergeführt.
3 Die Festsetzungen für ein all-
gemeines Wohngebiet wurden 
dahingehend angepasst, dass 
dem Gebietscharakter entspro-
chen werden kann.
3 Das in der Planzeichnung ent-
haltene Planzeichen – von Be-
bauung freizuhaltende Fläche – 
wurde entfernt. Die Darstellung 
der Straßenbegrenzungslinie 
wurde korrigiert.
3 Die Festsetzungen Nr. 2 Satz 2 
bezüglich der Traufhöhe wurde 
entsprechend korrigiert und da-
mit eindeutiger gefasst.
3 Der Ausschluss einer Über-
schreitung der zulässigen 
Grundfläche im Sinne des § 19 
Abs. 4 BauNVO im Gesamtge-
biet wurde in den Festsetzungen 
aufgenommen.
3 Die Darlegung der Umweltbe-
lange wurden um die Schutzgü-
ter gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 e bis h 
BauGB ergänzt. Außerdem wur-
de Angaben zur Störfallrelevanz 
BauGB gemacht.
3 Die Hinweise wurden im Inte-
resse der Vermeidung von 
Rauchgas- und Lärmbelästigun-
gen ergänzt.
3 Die Maßnahmen V 1 bis V 7 
(Vermeidungsmaßnahmen) 

wurden in die Begründung auf-
genommen.

Durch Corona und der damit 
verbundenen Kontaktbeschrän-
kungen, war die rechtsichere 
Auslage bisher nicht möglich. 
Die aktuelle Entwicklung erlaubt 
die Aufhebung dieser Beschrän-
kungen, daher kann die öffentli-
che Auslage wie folgt durchge-
führt werden. Der nach der Ab-
wägung geänderte Bebauungs-
planentwurf mit textlichen Fest-
setzungen, die Begründung 
zum Plan, der Artenschutzrecht-
liche Fachbeitrag und der Um-
weltbericht liegen in der Stadt-
verwaltung Oschatz öffentlich 
aus. Da der Entwurf des Bauleit-
plans im Verfahren nach § 3 Abs. 
2 und § 4 Abs. 2 geändert oder 
ergänzt wurde, ist er erneut öf-
fentlich auszulegen und die Stel-
lungnahmen der Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange sind erneut einzuholen.

Es wird hiermit bestimmt, dass 
nach § 4a Abs. 3 BauGB nur zu 
den geänderten oder ergänzten 
Teilen Stellungnahmen abge-
geben werden können.

Die Auslage erfolgt vom 
13.09.2021 bis 

einschließlich 15.10.2021 

während der Dienststunden

Montag und Dienstag
9–12 Uhr und 
13–15.30 Uhr

Donnerstag
9–12 Uhr und 
13–17.00 Uhr

Freitag 9–12 Uhr

im Stadtbauamt der Stadtverwal-
tung Oschatz, Neumarkt 1, öf-
fentlich zu jedermanns Einsicht.

Gemäß § 4a Abs. 3 BauGB kann 
während der Auslage können 
von jedermann Bedenken und 
Anregungen zu den geänderten 
und ergänzten Teilen im Plan-
entwurf, der Begründung und 
den Hinweisen schriftlich oder 
zur Niederschrift vorgebracht 
werden. 

Über die Bedenken und Anre-
gungen entscheidet der Stadtrat 
in öffentlicher Sitzung. Verspä-
tet abgegebene Stellungnah-
men bleiben bei der Beschluss-
fassung über den Bebauungs-
plan gemäß § 4a Abs. 6 BauGB 
unberücksichtigt.

gez. Andreas Kretschmar
Oberbürgermeister

Bekanntmachung des Beschlusses Nr. 2021 – 052 
des Stadtrates der Großen Kreisstadt Oschatz 
über die Billigung und öffentliche Auslage der 3. Änderung 
des Bebauungsplanentwurfes „Gewerbegebiet B“ 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Der Stadtrat der Stadt Oschatz 
hat in seiner Sitzung am 
21.07.2021, die 3. Änderung 
des Bebauungsplanentwurfs 
„Gewerbegebiet B“ gebilligt 
und zur Auslage beschlossen. 
Das Planverfahren wird im ver-
einfachten Verfahren nach § 13 
BauGB ohne Durchführung 
einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB durchgeführt. Der 
Bebauungsplanentwurf mit 
textlichen Festsetzungen, die 
Begründung zum Plan, der Ar-
tenschutzrechtliche Fachbeitrag 
und der Umweltbericht liegen in 
der Stadtverwaltung Oschatz öf-
fentlich aus.

Durch Corona und der damit 
verbundenen Kontaktbeschrän-
kungen, war die rechtsichere 
Auslage bisher nicht möglich. 
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Gesucht… und gefunden?
Diese Gegenstände wurden von Januar 2021 bis Juni 2021 
im Fundbüro abgegeben

Ein Schlüsselbund mit Band 
(Dekra); ein einzelner Schlüs-
sel, eine rote Geldbörse; ein 
Schlüsselbund mit zwei Schlüs-
seln; ein Schlüsselbund mit 
Filzanhänger; ein Schlüssel-
bund mit Anhänger und Kara-

biner; ein iPad Apple; ein Ehe-
ring; ein einzelner Schlüssel.

Innerhalb einer Frist von 6 
Monaten, beginnend mit dem 
Fundeingang, ist der Anspruch 
des Verlierers geltend zu ma-
chen, danach kann der Finder 

Anspruch auf den Fundgegen-
stand erheben. 

Bitte melden Sie sich im Bür-
gerbüro der Stadtverwaltung, 
Neumarkt 1, 04758 Oschatz, 
Telefon 970-280.

Gymnastik in der Gruppe üben
Bereits zum 5. Mal bietet der 
Oschatzer TV 1847 e.V. und 
der Sächsische Turn-Verband 
den Gymwelt-Sportabend an, 
in diesem Jahr am 13.09.2021 
ab 19 Uhr (Einlass: 18.00Uhr). 
Auch in diesem Jahr ist die Ver-

anstaltung kostenfrei und of-
fen für alle, eine Voranmel-
dung ist nicht notwendig. 
Beim Betreten der Turnhalle ist 
lediglich der Eintrag in die Teil-
nehmerliste nötig. Eine Eintra-
gung ins Bonusheft ist mög-

lich. Sportsachen und Geträn-
ke sind mitzubringen.

Wir freuen uns auf viele inte-
ressierte Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer.

OTV 1847 e.V.

Bekanntmachungen


